


DECKBLATT ZUR ÜBERMITTLUNG EINER BESCHWERDE

Beigefügt erhalten Sie eine Beschwerde, welche gegen Sie bei dem Schieds- und Mediationszentrum (das Zentrum) der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) gemäß den Regeln für die Alternative Streitbeilgung in .eu-Domainnamenstreitigkeiten (die ADR-Regeln) und den Ergänzenden Regeln der Weltorganisation für Geistiges Eigentum für .eu-Domainnamenstreitigkeiten (die Ergänzenden Regeln) eingereicht wurde.

Die ADR-Regeln sind kraft Verweis Teil Ihrer Registrierungsvereinbarung mit der/den
Domainvergabestelle(n) Ihres/Ihrer Domainnamen(s) geworden;  danach haben Sie sich einem verbindlichen Beschwerdeverfahren zu unterwerfen, sofern ein Dritter (ein Beschwerdeführer) bei einem Anbieter, wie z.B. dem Zentrum, eine Beschwerde wegen eines/mehrerer von Ihnen registrierten Domainnamen(s) erhebt.  Der Name des Beschwerdeführers und dessen Kontaktdaten sowie der/die Domainname(n), um den/die es in dieser Beschwerdeschrift geht, befinden sich in den Unterlagen, die diesem Deckblatt beigelegt sind.

Nachdem das Zentrum die Beschwerde auf die Einhaltung der formalen Anforderungen der ADR-Regeln und der Ergänzenden Regeln geprüft hat, wird Ihnen das Zentrum eine offizielle Kopie der Beschwerde einschließlich Anlagen per E-Mail zuschicken und Ihnen einen Hinweis mit Informationen per Post zustellen. Sie haben sodann 20 Tage ab dem Datum der Aufnahme des Beschwerdeverfahrens, innerhalb derer Sie eine Erwiderung auf die Beschwerde in Übereinstimmung mit den ADR-Regeln und den Ergänzenden Regeln übermitteln können. Sie können sich selbst vertreten oder die Hilfe eines Rechtsbeistands in Anspruch nehmen, der Sie in dem Beschwerdeverfahren vertritt.

•	Die ADR-Regeln sind verfügbar unter:
https://eurid.eu/de/dokumente/

•	Die Ergänzenden Regeln sind verfügbar unter:
https://www.wipo.int/amc/de/domains/rules/supplemental/eu.html 

•	Eine Musterbeschwerdeerwiderung ist verfügbar unter:
https://www.wipo.int/amc/de/docs/response-eu.docx

Alternativ können Sie sich an das Zentrum wenden, um die oben genannten Dokumente zu erhalten. Das Zentrum ist in Genf, Schweiz telefonisch unter +41 22 338 8247, oder per E-Mail an domain.disputes@wipo.int erreichbar

Sie werden höflich gebeten, sich mit dem Zentrum in Verbindung zu setzen, um eine alternative
E-Mail-Adresse anzugeben, an welche Sie (a) die Beschwerde einschließlich Anlagen und (b) andere Mitteilungen in dem Beschwerdeverfahren geschickt haben möchten.

Eine Kopie dieser Beschwerde wurde auch an das Register und die Registrierstelle(n) geschickt, bei welcher(n) der/die Domainname(n) registriert ist/sind, der/die den Gegenstand der Beschwerde bildet/bilden.

Mit Einreichung dieser Beschwerde an das Zentrum anerkennt der Beschwerdeführer hiermit die Vorschriften der ADR-Regeln und der Ergänzenden Regeln als bindend und verpflichtet sich diese zu befolgen.



Vor dem: 


SCHIEDS- UND MEDIATIONSZENTRUM DER WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM 



	


[NAME UND ADRESSE DES BESCHWERDEFÜHRERS]

(Beschwerdeführer) 


gegen



[NAME UND ADRESSE DES BESCHWERDEGEGNERS]

(Beschwerdegegner)	
	





Streitige(r) Domainname(n):




[<der/die streitige (n) Domainname(n)>]






BESCHWERDE
(ADR-Regeln, Paragraph B(1)(b);  Ergänzende Regeln, Paragraph 4(a), 12(a), Annex E) 


I.  Einführung

[1.]	Diese Beschwerde wird hiermit in Übereinstimmung mit den Regeln für die Alternative Streitbeilgung in .eu-Domainnamenstreitigkeiten (die ADR-Regeln) und den Ergänzenden Regeln der Weltorganisation für Geistiges Eigentum für .eu-Domainnamenstreitigkeiten (die Ergänzenden Regeln) zur Entscheidung eingereicht.


II.  Die Parteien

A.  Der Beschwerdeführer   
(ADR-Regeln, Paragraph B(1)(b)(2) und (3))

[2.]	Der Beschwerdeführer in diesem administrativen Verfahren ist [geben Sie den vollständigen Namen, und wo relevant, den Firmensitz oder die Rechtsform an].

[3.]	Die Kontaktangaben des Beschwerdeführers lauten wie folgt:

Postanschrift:  	[geben Sie die Postanschrift an]	
Telefon:  	[geben Sie die Telefonnummer an]	
E-Mail:  	[geben Sie die E-Mail-Adresse an]

[Falls es mehr als einen Beschwerdeführer geben sollte, geben Sie bitte die obigen Informationen für jeden Beschwerdeführer, sowie Argumente und Beweise an, um die Konsolidation von mehreren Beschwerdeführern in einer einzigen Beschwerde in solchen Fällen zu begründen, z.B. wenn mehrere Beschwerdeführer die Beeinträchtigung eines gemeinsamen Interesses durch den Beschwerdegegner erfahren haben. Mehrere Beschwerdeführer können eine solche Beeinträchtigung eines gemeinsamen Interesses durch den Beschwerdegegner z.B. darlegen (1.) wenn mehrere Beschwerdeführer ein gemeinsames rechtliches Interesse an einem relevanten Recht oder Rechten haben, welche(s) durch das Verhalten des Beschwerdegegners vorgeblich beeinträchtigt wird/werden, oder (2.) wenn mehrere Beschwerdeführer die Zielscheibe eines allgemeinen Verhaltens des Beschwerdegegners sind, welches klar deren individuelle rechtliche Interessen beeinträchtigt hat.  

[4.]	Bevollmächtigter Vertreter des Beschwerdeführers in diesem Beschwerdeverfahren ist:

[Wo vorhanden, geben Sie bitte den bevollmächtigten Vertreter sowie seine Kontakangaben an, einschließlich Postanschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse…  Haben Sie mehr als einen bevollmächtigten Vertreter, so geben Sie bitte die Kontaktangaben für alle Vertreter an]. 

[5.]	Die vom Beschwerdeführer bevorzugte Art der Übermittlung von an ihn gerichteten Mitteilungen in diesem administrativen Verfahren ist:

In ausschließlich elektronischer Form verfügbare Unterlagen
Methode:  	E-Mail		
Adresse:	[Geben Sie eine E-Mail-Adresse an]		
Ansprechpartner:	 [Geben Sie den Namen eines Ansprechpartners an]

Unterlagen, einschließlich solcher in Papierform (wo vorhanden)
Methode:	[Geben Sie eine Methode an: Post/Kurier]	
Adresse:  	[Geben Sie, wenn vorhanden, eine Postanschrift an]	
Kontakt:  		[Geben Sie den Namen einer Kontaktperson an]

B.  Der Beschwerdegegner
(ADR-Regeln, Paragraph B(1)(b)(5))

[6.]	Gemäß [geben Sie bitte an warum die in der Beschwerde bezeichnete Person/Gesellschaft als Beschwerdegegner identifiziert worden ist, z.B. durch die WhoIs-Datenbank der Registrierstelle oder das WhoIs des Registers.  (Informationen über die zuständige Registrierstelle finden Sie auf https://whois.eurid.eu/de/ ist der Beschwerdegegner in diesem Beschwerdeverfahren [bezeichnen Sie den Beschwerdegegner (den Domainnameninhaber),(unter Angabe des vollständigen Namens, und wo vorhanden, die Gesellschafts- oder Rechtsform, sowie den Ort der Firmeneintragung und der Hauptgeschäftsstelle, oder den Wohnsitz.  Ausdrucke der Datenbank-Suche, die am [Datum] durchgeführt wurde, ist als Anlage [Anlagen-Nummer] beigefügt.

 [7.]	Die dem Beschwerdeführer bekannten Kontaktangaben des Beschwerdegegners sind die folgenden: 

[Geben Sie sämtliche Kontaktangaben (Postanschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adressen) des Beschwerdegegners an, einschließlich solcher, die Sie erfolgreich im Zusammenhang mit Kontakt mit dem Beschwerdegegner vor Einreichung dieser Beschwerde verwendet haben und solche, die über einen WhoIs-Dienst bezogen werden können.]

[Die Beschwerde kann sich auf mehr als einen Domainnamen beziehen, sofern die Parteien und die Sprache des ADR-Verfahrens identisch sind].]

III.  Der/Die Domainname(n) und die Registrierstelle(n) 
(Paragraph 3(b)(vi) und (vii) Verfahrensordnung)

[8.]	Diese Beschwerde betrifft den/die hier aufgeführten Domainnamen: 
 
	[Geben Sie den/die spezifischen streitigen Domainnamen an.  Bitte geben Sie ebenfalls das Datum/die Daten der Domainnamenregistrierung an.]

[9.]	Die Registrierstelle(n) bei der/denen der/die Domainname(n) registriert ist/sind, ist/sind: 

[Geben Sie die/den Namen und die vollständigen Kontaktangaben der Registrierstelle(n) an, bei welcher/n der/die streitige(n) Domainname(n) registriert ist/sind.]


IV. Verfahrenssprache
(ADR-Regeln, Paragraph A(3))

[Paragraph A(3) der ADR-Regeln sieht vor, dass die Sprache in ADR-Verfahren eine der offiziellen Sprachen der EU sein muss. Soweit von den Parteien nicht anderweitig vereinbart oder im Registrierungsvertrag nicht anderweitig festgelegt, ist die Sprache des ADR-Verfahrens die des Registrierungsvertrags für den streitigen Domainnamen.]

[10.] 	Nach bestem Wissen des Beschwerdeführers ist die Sprache der Registrierungsvereinbarung [Geben Sie die Sprache der Registrierungsvereinbarung an].  Eine Kopie der Registrierungsvereinbarung ist dieser Beschwerde als Anlage [Nummer] beigefügt.  Die Beschwerde wurde auf [Geben Sie die Sprache der Beschwerde an] eingereicht / [gemäß einer Vereinbarung der Parteien welche festlegt, dass die Verfahrenssprache [Geben Sie die zutreffende Sprache an] sein soll.  Eine Kopie der Vereinbarung ist dieser Beschwerde als Anlage [Nummer] beigefügt.] 

V.	Zuständigkeitsgrundlage für das Beschwerdeverfahren
(ADR-Regeln, Paragraph B(1)(a) und B(1)(b)(16))

[11.]	Die vorliegende Streitigkeit fällt in den Anwendungsbereich der ADR-Regeln und die Schiedskommission ist zuständig, die Streitigkeit zu entscheiden.  Die Registrierungsvereinbarung, auf Grund derer der/die Domainname(n), welche(r) Gegenstand dieser Beschwerde ist/sind, registriert wurde(n), beinhaltet die ADR-Regeln. [Falls relevant, geben Sie bitte an, wann der/die Domainname(n) registriert wurde(n) und bezeichnen Sie die Vorschrift der Registrierungsvereinbarung, aufgrund derer die ADR-Regeln bezüglich dieses/r Domainnamen anwendbar sind.] 

VI.	Tatsachen- und Rechtsbegründung
(Verordnung (EU) 2019/517, Artikel 4(4);  ADR-Regeln, Paragraph B(1))


[Dieser Abschnitt VI. hat nicht mehr als 5000 Worte enthalten: Ergänzende Regeln, Paragraph 11(a).  Relevante Unterlagen, die Ihre Beschwerde stützen, sollten als Anlagen zusammen mit einem Verzeichnis aller Anlagen eingereicht werden.  Derartige Anlagen sollten in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Ergänzenden Regeln, Paragraph 12(a), Annex E, eingebracht werden.]

[12.]	Diese Beschwerde ist auf die folgenden Gründe gestützt:  

A.	Der/die Domainname(n) ist/sind identisch oder verwechselbar mit einem Namen, für die ein Recht oder Rechte nach nationalem Recht und/oder EU-Recht anerkannt oder festgelegt ist oder sind;
[bookmark: SWReturnHere] (Artikel 21 der Verordnung der Kommission (EG) Nr. 874/2004, Paragraph 1;  ADR-Regeln, Paragraph B(1)(b)(9) und B(1)(b)(10)(i)(A))

· [Führen Sie in Übereinstimmung mit den ADR-Regeln, Paragraph B(1)(b)(9) die Namen auf, für die Rechte bestehen, die nach nationalem Recht eines Mitgliedsstaates und/oder EU-Recht anerkannt oder festgelegt sind. Für jeden dieser Namen ist die Art des/der geltend gemachten Rechts und Rechte genau zu beschreiben, sowie die Rechtsordnung(en) und die Bedingungen, unter denen das Recht oder die Rechte anerkannt bzw. festgelegt sind (z. B. Urheberrechte, Marken und geografische Angaben, die im nationalen Recht oder im Recht der Europäischen Union vorgesehen sind, und, sofern sie nach nationalem Recht der Mitgliedstaaten, in denen sie bestehen, geschützt sind: nicht eingetragene Marken, Handelsnamen, Unternehmenskennzeichen, Firmennamen, Familiennamen und unterscheidungskräftige Titel geschützter literarischer und künstlerischer Werke).]
· [Beschreiben Sie in Übereinstimmung mit den ADR-Regeln, Paragraph B(1)(b)(10)(i)(A), die Art und Weise in welcher der Domainname identisch oder verwechselbar einem Namen ist, an dem der Beschwerdeführer Rechte hat.]

B.	Der Beschwerdegegner hat keine Rechte oder legitime Interessen an dem/den Domainnamen; 
(Paragraph 2;  ADR-Regeln, Paragraph B(1)(10)(i)(B))

[Beschreiben Sie in Übereinstimmung mit den ADR-Regeln, Paragraph B(1)(10)(i)(B) warum der Domainname von seinem Inhaber ohne Rechte oder legitime Interessen an dem Domainnamen, welcher Gegenstand der Beschwerde ist, registriert wurde. Beachten Sie diesbezüglich jeglichen relevanten Aspekt, einschließlich:

(a) ob der Beschwerdegegner vor der Ankündigung eines Verfahrens den Domainnamen oder einen Namen, der diesem Domainnamen entspricht, im Zusammenhang mit dem Angebot von Waren oder Dienstleistungen verwendet hat oder nachweislich solche Vorbereitungen getroffen hat;

(b) ob der Beschwerdegegner ein Unternehmen, eine Organisation oder eine natürliche Person ist, die unter dem Domainnamen allgemein bekannt ist, selbst wenn keine nach nationalem und/oder EU-Recht anerkannten oder festgelegten Rechte bestehen;

(c) der Beschwerdegegner den Domainnamen in rechtmäßiger und nichtkommerzieller oder fairer Weise nutzt, ohne die Verbraucher in die Irre zu führen, noch das Ansehen eines Namens, für den nach nationalem und/oder EU-Recht anerkannten oder festgelegten Rechte bestehen, zu beeinträchtigen.

C.	Der/Die Domainname(n) des Beschwerdegegners wurde in bösgläubiger Absicht registriert oder benutzt.
(ADR-Regeln, Paragraph B(1)(10)(i)(C) und B(11)(f))
[Beschreiben Sie in Übereinstimmung mit den ADR-Regeln, Paragraph B(1)(b)(10)(i)(C)), warum der Domainname als durch den Beschwerdegegner in bösgläubiger Absicht registriert oder benutzt angesehen werden sollte. Beachten Sie diesbezüglich jeglichen relevanten Aspekt, einschließlich:

(a) ob aus den Umständen ersichtlich wird, dass der Domainname hauptsächlich deshalb registriert oder erworben wurde, um ihn an den Inhaber eines Namens, für den ein nach nationalem und/oder EU-Recht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht, oder an eine öffentliche Einrichtung zu verkaufen, zu vermieten oder anderweitig zu übertragen; oder

(b) ob der Domainname registriert wurde, um zu verhindern, dass der Inhaber eines solchen Namens, für den ein nach nationalem und/oder EU-Recht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht, oder eine öffentliche Einrichtung diesen Namen als entsprechenden Domainnamen verwenden kann, sofern:

i) dem Beschwerdegegner hat sich in eine solche Verhaltensweise beteiligt; oder 

ii) der Domainnname mindestens zwei Jahre lang ab der Registrierung nicht in einschlägiger Weise genutzt wurde; oder

iii) in Umstände, wonach der Beschwerdegegner, für dessen Domainnamen ein nach nationalem und/oder EU-Recht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht, oder der dem Namen einer öffentlichen Einrichtung entspricht, zum Zeitpunkt der Anstrengung des ADR-Verfahrens seine Absicht erklärt hat, den Domainnamen in einschlägiger Weise zu nutzen, dies jedoch innerhalb von sechs Monaten nach dem Beginn des ADR-Verfahrens nicht getan hat;

(c) der Domainname hauptsächlich registriert wurde, um die berufliche oder geschäftliche Tätigkeit eines Wettbewerbers zu stören; oder 

(d) der Domainname absichtlich benutzt wurde, um Internetnutzer aus Gewinnstreben auf eine dem Beschwerdegegner gehörende Webseite oder einer anderen Online-Adresse zu locken, indem eine Verwechslungsgefahr mit einem Namen, für den ein nach nationalem und/oder EU-Recht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht, oder mit dem Namen einer öffentlichen Einrichtung geschaffen wird, wobei sich diese Verwechslungsmöglichkeit auf den Ursprung, ein Sponsoring, die Zugehörigkeit oder die Billigung der Website oder Adresse des Beschwerdegegners oder eines dort angebotenen Produkts oder Dienstleistung beziehen kann; oder 

(e) der registrierte Domainname der Name einer Person ist und keine Verbindung zwischen dem Beschwerdegegner und dem registrierten Domainnamen nachgewiesen werden kann.]

VII.  Rechtsbegehren
(ADR-Regeln, Paragraph B(1)(b)(11) und (12))

[13.]	Aus den in Abschnitt VI. beschriebenen Gründen beantragt der Beschwerdeführer die in diesem administrativen Verfahren ernannte Schiedskommission möge entscheiden, dass [„<der/die streitige(n) Domainname(n)> auf den Beschwerdeführer zu übertragen ist/sind“ / „<der/die streitige(n) Domainname(n)> zu widerrufen ist/sind“.]
[Falls der Beschwerdeführer die Übertragung des Domainnamens beantragt, erbringen Sie Nachweise, dass der Beschwerdeführer die allgemeinen Voraussetzungen für die Registrierung, welche in Artikel 3 der Verordnung (EU) 2019/517dargelegt sind, erfüllt.]

VIII.  Schiedskommission
(ADR-Regeln, Paragraph B(1)(b)(4);  Ergänzende Regeln, Paragraph 8(a))

[14.]	Der Beschwerdeführer entscheidet sich dafür, dass die Beschwerde von einem [wählen Sie eine Option: „einköpfigen Schiedskommission“ / oder „dreiköpfigen Schiedskommission“], entschieden wird.

[Wenn eine dreiköpfige Schiedskommission gewählt wird, haben Sie die Namen von drei Personen anzugeben, wovon das Zentrum in Übereinstimmung mit Paragraph B(4) der ADR-Regel und Paragraph 8 der Ergänzenden Regeln einen in die Schiedskommission zu ernennen zu versuchen hat. Die Namen der Kandidaten können von der vom Zentrum veröffentlichten Liste von Schiedsrichtern bezogen werden, die unter https://www.wipo.int/amc/en/domains/panel/panelists.jsp?code=euDRP verfügbar ist.]
 
IX.  Beiderseitiger Gerichtsstand
(ADR-Regeln, Paragraph B(1)(b)(14) und A(1))

[15.]	In Übereinstimmung mit Paragraph B(1)(b)(14)) der ADR-Regeln unterwirft sich der Beschwerdeführer in Bezug auf alle Einsprüche, die von Seiten des Beschwerdegegners bezüglich der Entscheidung der Schiedskommission zur Übertragung oder zum Widerruf des/der verfahrensgegenständlichen Domainnamen(s) gemacht werden, dem Gerichtsstand am [wählen Sie eine der folgenden Optionen]:

[(a) der Stammsitz der Registrierungsstelle befindet (vorausgesetzt, der Beschwerdegegner hat sich in seinem Registrierungsvertrag dieser Zuständigkeit zur Entscheidung von Streitigkeiten unterworfen, die die Benutzung des Domainnamens betreffen bzw. sich aus dieser ergeben, und vorausgesetzt, das sich das dergestalt bezeichnete Gericht innerhalb der Europäischen Union befindet) oder 

(b) der der Adresse des Beschwerdegegners entspricht, wie sie sich aus der Registrierung des Domainnamens in der Whois-Datenbank des Registers zu dem Zeitpunkt ergibt, zu dem die Beschwerde beim Anbieter eingeht oder die das Register vom Beschwerdeführer erhalten hat (falls sich diese Angabe nicht der Whois-Datenbank des Registers entnehmen lässt).]
	
X.  Andere Rechtliche Verfahren  
(ADR-Regeln, Pargraph B(1)(b)(13))

[16.]	[Geben Sie an, ob hinsichtlich des/der verfahrensgegenständlichen Domainnamen(s) andere rechtliche Verfahren anhängig sind oder waren und erläutern Sie kurz den Gegenstand etwaiger solcher Verfahren.]  

XI.  Mitteilungen   
(Ergänzende Regeln, Paragraph 3, 4, 12)

[17.]	Die Beschwerde einschließlich der Anlagen wurde beim Zentrum in elektronischer Form im vorgeschriebenen Format eingereicht.

XII.  Gebühren
(ADR-Regeln, Paragraph A(6);  Ergänzende Regeln, Paragraph 10, Annex D)

[18.]	Wie von den ADR-Regeln und den Ergänzenden Regeln vorgeschrieben, wurde die Bezahlung von EUR [Betrag] per [Methode] geleistet.  (Bezahlung mit Kreditkarte sollte durch das gesicherte Online-Zahlungssystem des Zentrums gemacht werden.  Bei Fragen oder Schwierigkeiten hinsichtlich der Zahlung wenden Sie sich bitte an das Sekretariat des Zentrums unter +41 22 338 8247, oder per E-Mail an arbiter.mail@wipo.int). 

XIII.  Erklärung
(ADR-Regeln, Paragraph B(1)(b)(15); Ergänzende Regeln, Paragraph 16)

[19.]	„Der Beschwerdeführer bürgt für die Vollständigkeit und Richtigkeit sämtlicher hier gemachten Angaben. Der Beschwerdeführer stimmt der Verarbeitung seiner persönlichen Daten durch den Anbieter zu, insoweit diese Datenverarbeitung für die ordentliche
Wahrnehmung der Pflichten des Anbieters notwendig ist. Der Beschwerdeführer ist außerdem
damit einverstanden, dass die Entscheidung, die im Rahmen des durch diese Beschwerde
eingeleiteten ADR-Verfahrens getroffen wird, in vollem Wortlaut (einschließlich der in der 
Entscheidung enthaltenen personenbezogenen Angaben) zusammen mit einer vom Anbieter zu 
besorgenden nichtoffiziellen englischen Übersetzung veröffentlicht wird.

[20.] Der Beschwerdeführer ist außerdem damit einverstanden, dass seine Ansprüche und
Rechtsbehelfe bezüglich der Registrierung des Domainnamens, der Streitigkeit und deren
Beilegung sich ausschließlich gegen den Domainnameninhaber richten und verzichtet hiermit
auf jegliche Ansprüche und Rechtsmittel gegenüber
(i) dem Anbieter sowie dessen Leiter(n), Amtsträgern, Beschäftigten, Beratern und
Erfüllungsgehilfen, ausgenommen für vorsätzliches Fehlverhalten;
(ii) den Mitgliedern der Schiedskommission, ausgenommen für vorsätzliches Fehlverhalten;
(iii) der Registrierungsstelle, ausgenommen für vorsätzliches Fehlverhalten; und
(iv) dem Register sowie dessen Leiter(n), Amtsträgern, Beschäftigten, Beratern und 
Erfüllungsgehilfen, ausgenommen für vorsätzliches Fehlverhalten.“

Hochachtungsvoll, 
___________________
(Name/Unterschrift)

Datum:  ________________



















XIV. Anlagenverzeichnis
(ADR-Regeln, Paragraph B(1)(b)(16);  Ergänzende Regeln; Paragraph 4(a), 12(a), Annex E)


[22.]	Die ADR-Regeln schreiben vor, dass eine Beschwerde oder eine Beschwerdeerwiderung einschließlich der Anlagen elektronisch zu übermitteln sind. Laut den Ergänzenden Regeln liegt die maximale Dateigröße bei 10 MB (zehn Megabytes) für jede einzelne Anlage, mit einem Gesamtlimit für sämtliche eingereichte Dokumente von 50MB (fünfzig Megabytes).

[23.]	Im Detail schreiben Paragraph 12 und Annex E der Ergänzenden Regeln vor, dass, mangels besonderer Regelung mit dem Zentrum, die Größe jeder einzlenen Datei (so wie ein Word-, PDF- oder Excel-Dokument), welches an das Zentrum übermittelt wird, nicht größer als 10MB sein darf. Sollte es nötig sein, größere Dateien zu übermitteln, können diese in eine Anzahl seperater Dateien oder Dokumente mit je maximal 10 MB „aufgesplittet“ werden. Die Gesamtgröße der Beschwerde oder Beschwerdeerwiderung (einschließlich jeglicher Anlagen), dürfen, mangels Vorliegens besonderer Umständen (einschließlich im Falle von Vorbringen hinsichtlich einer großen Anzahl von Domainnamen behandlet wird), welche vorher mit dem Zentrum arrangiert wurden, eine Dateigröße von 50MB nicht überschreiten.

Anlage 1:
Anlage 2:
Anlage 3:
Anlage 4:
Anlage 5:

[Um jegliche Unklarheit zu vermeiden ist es vorgeschrieben, dass jede Anlage (und der entsprechende Dateiname) klar ausgewiesen und der Reihe nach nummeriert wird und eine Liste der Anlagen bereit gestellt wird (z.B. Anlage 1, 2, 3, etc.)]
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